
 
 
 
Aufgaben und Ziele des Kunstunterrichts  

(vgl. auch Kernlehrplan für Gesamtschulen, S. 9) 
 
 
Kunst ist allgegenwärtig, denn die gestalterische und kreative Umsetzung von Ideen und Emotionen 
ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Das Fach Kunst schult darum neben dem praktischen 
Arbeiten auch die Wahrnehmung und das Verstehen künstlerischer Ausdrucksformen in Kultur und 
Lebenswelt. Dies gilt insbesondere für das Verständnis von Bildern, die in unserer Gesellschaft eine 
wesentliche Bedeutung haben. 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln darum im Fachunterricht Kompetenzen, die sie zur 
selbstbestimmten und aktiven Teilhabe an vielfältigen Formen von Kunst und Kultur, aber auch zu 
einem kritischen und kreativen Wahrnehmungsvermögen gegenüber der eigenen Umwelt und der 
(medialen) Alltagsrealität befähigen.  
 
Neben der Sensibilisierung der Wahrnehmung steht die Förderung der Phantasie und Kreativität im 
Zentrum des Kunstunterrichtes. Durch die Begegnung mit Kunst und durch die eigene gestalterische 
Praxis können die Schülerinnen und Schüler ihr kreatives Potential entfalten, mögliche Begabungen 
erkennen und somit eine eigene künstlerische Identität finden, die die Persönlichkeitsbildung 
unterstützt. In diesem Sinne kann das Fach auch im Hinblick auf eine spätere Berufswahl 
Orientierung schaffen.  
 
Der Kunstunterricht zielt im gestalterischen Bereich auf die Fähigkeit zum eigenständigen Entwickeln 
bildnerischer Lösungen ab. Dies reicht vom Entwickeln erster Ideen über das Skizzieren, Entwerfen 
und Experimentieren bis hin zum Präsentieren des Ergebnisses. Durch den vielfältigen Umgang mit 
Materialien, Werkzeugen und Gestaltungsverfahren erwerben die Schülerinnen und Schüler 
Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit technischen und bildnerischen Mitteln. Sie werden 
befähigt, die Ergebnisse auf ihre Wirkung hin zu beurteilen und lernen, die Art der Gestaltung gezielt 
nach der beabsichtigten Aussage auszurichten. So erkennen sie auch, dass künstlerische Prozesse 
nicht vollständig planbar sind, sondern dass prozessgebundene Material- und Formwahrnehmungen 
die Zielrichtung des Prozesses verändern oder gar revidieren können. Im Besonderen erfahren sie, 
dass unterschiedlichste und individuelle Ausdrucksmöglichkeiten gleichwertige Bildkonzeptionen 
ergeben können, auch vor dem Hintergrund ästhetischer Normen und möglicher geschmacklicher 
Vorprägungen. 
 
Sprachliche Fähigkeiten müssen gezielt in einem sprachsensiblen Fachunterricht angebahnt und 
vertieft werden. Kognitive Prozesse des Umgangs mit Fachwissen, der methodischen Fähigkeiten und 
der Beurteilung und Bewertung von künstlerischen Sachverhalten und Problemstellungen sind 
ebenso sprachlich vermittelt wie die Präsentation von Lernergebnissen und der kommunikative 
Austausch darüber.  
 



Grundlagen der Leistungsbewertung  

  
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Kunst hat die 
Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
beschlossen. Im Fach Kunst gilt eine prozess- und produktbezogene Leistungsbeurteilung, außerdem 
sollen die im Unterrichtsvorhaben fokussierten Kompetenzen in den Bereich der praktischen 
Gestaltung und des praktischen Handelns berücksichtigt werden. Die Leistungsrückmeldung erfolgt:   
 
• spätestens nach dem Einsammeln und der Rückgabe der fertigen Gestaltungsprodukte oder 
anderen Arbeiten,  
• als Quartalsfeedback oder als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung.  
 
Bei der Bewertung ist zwischen Lernphasen und Leistungsphasen zu unterscheiden. In den 
Lernphasen steht der Arbeitsprozess (gezielte Problemformulierung, Ideenreichtum bezogen auf 
Fragehorizonte und Lösungsansätze, Umgang mit „Fehlentscheidungen“, Intensität, Flexibilität, u. a.) 
im Zentrum der Bewertung. In den Leistungsphasen werden die Arbeitsergebnisse bezogen auf die 
hierfür festgelegten Kriterien bewertet. Die Grundsätze der Leistungsfeststellung werden den 
SchülerInnen zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt und erläutert 

 

 

Praktische Mitarbeit Mündliche Beiträge Schriftliche Beiträge 
60% 30% 10% 

• praktische Gestaltungen 
(Gemälde, Grafiken, plastische Werke, 
Collagen, mediale Produkte, Aktionen, 
etc.) gemessen an den 
Aufgabenstellungen, die individuelle 
Freiräume und zugleich transparente, 
objektivierbare Beurteilungskriterien 
sichern 
• Beiträge im Rahmen 
eigenverantwortlichen, praktischen 
Handelns (z.B. Organisation der Arbeit 
und Bereitstellung der geforderten 
Ausstattung mit Handwerkszeug im 
Fach Kunst, Materialsammlung, etc.) 
• Zwischenprodukte im Prozess 
der Bildfindung (Skizzen, Entwürfe, 
Studien, Ergebnisse experimenteller 
Verfahren, nicht beendete Fassungen 
eines Werks, etc.) 

• mündliche Beiträge 
zum Unterricht (z. B. 
Beiträge zum 
Unterrichtsgespräch, 
Kurzvorträge und Referate) 

Hefter 
- Deckblatt 
- Inhaltsverzeichnis 
- Überschriften, Daten 
- Gestaltung u. Ordnung 
- sprachliche Richtigkeit 
- sachliche Richtigkeit 
- angemessene 

Fachterminologie u. 
Fachmethodik 

- Textmaterialsammlung 
- Kurze schriftliche 

Überprüfungen 


